
Gemeinderat Escholzmatt-Marbach 
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CH-6182 Escholzmatt 

 
Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse der  
Gemeindeversammlung vom 1. Dezember 2017 
 
In Anwendung von § 112 des Stimmrechtsgesetzes werden die Abstimmungsergebnisse der erwähnten 
Gemeindeversammlung wie folgt veröffentlicht: 
 
1. Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan 2018 bis 2022 

Kenntnisnahme 
 

2. Kenntnisnahme Jahresprogramm 2018 

Kenntnisnahme 
 

3. Voranschlag 2018 

3.1 Beschluss über den Voranschlag 
 a) der Laufenden Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 98'490.00 
 b) der Investitionsrechnung mit einer Nettoinvestitionszunahme von CHF 6'538'000.00 
 

  Beschluss: einstimmig genehmigt 
 

3.2 Festsetzung des Steuerfusses 2018 mit 2.20 Einheiten 

  Beschluss: einstimmig genehmigt 
 

3.3 Ermächtigung des Gemeinderates zur Aufnahme von Fremdkapital von CHF 6'515'000.00 zur 
 Deckung des Mittelbedarfs 

  Beschluss: einstimmig genehmigt 
 
4. Beschluss über einen Sonderkredit von CHF 2'900'000.00 für den Umbau und die Erweiterung  

des Mensatraktes beim Schulhaus Windbühlmatte 

Beschluss: Zustimmung ohne Gegenstimme 
 

5. Beschluss über die Änderung der Gemeindeordnung 

Beschluss: grossmehrheitliche Zustimmung 
 

6. Beschluss über die Änderung des Schulreglements 

Beschluss: einstimmige Zustimmung 
 

7. Beschluss über die Ergänzung von Art. 1 Abs. 2 lit. h (Alters- und Pflegeheim) des Reglements über 
die Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen an den Gemeinderat (Delegationsreglement) 

Beschluss: einstimmige Zustimmung 
 

8. Einbürgerungen 

8.1. Kraka Naim, 1964, und Kraka-Brahimi Taibe, 1975, mit Kraka Besarta, 2010, 
Bahnhofstrasse 11, Escholzmatt 

Beschluss: grossmehrheitliche Zustimmung 
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8.2. Berhe Selam, 2002, Hauptstrasse 89, Escholzmatt 

Beschluss: grossmehrheitliche Zustimmung 
 
Eine allfällige Stimmrechtsbeschwerde (§ 160 Stimmrechtsgesetz) ist schriftlich innert 10 Tagen seit der 
Gemeindeversammlung beim Regierungsrat einzureichen. 
 

Die Stimmrechtsbeschwerde muss einen Antrag und zur Begründung eine kurze Darstellung des 
beanstandeten Sachverhaltes enthalten. 
 
6182 Escholzmatt, 4. Dezember 2017 
 

 NAMENS DER GEMEINDEVERSAMMLUNG 
 Fritz Lötscher Anton Kaufmann 
 Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 

 


